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Verpackungen von kleinem oder kleinteiligem Spielzeug müssen mit dem Warnhinweis ver-
sehen sein, dass dieses oder Teile davon von Kleinkindern verschluckt werden und in die 
Luftröhre gelangen können. Es besteht dann die Gefahr eines Erstickungstodes. Auch Nüs-
se, insbesondere Erdnüsse, können aufgrund ihrer Form und öligen Oberfläche leicht in die 
Luftröhre und tiefen Bereiche der Luftwege gelangen. Nach neueren Daten geht von Nüssen 
sogar ein signifikant höheres Risiko als von Spielzeugteilen aus, von Kleinkindern ver-
schluckt zu werden. Anders als bei Spielzeug besteht aber keine Kennzeichnungspflicht, mit 
der Eltern vor der Erstickungsgefahr durch Nüsse gewarnt werden. 
 
Verschluckte Gegenstände werden in den deutschen Giftinformationszentren als „Vergiftun-
gen“ miterfasst. Solche Aspirationsunfälle werden jedoch nicht systematisch dokumentiert, 
die Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Pneumonologie können dennoch 
eine Tendenz aufzeigen. Danach verursachen Nüsse einen deutlich höheren Anteil an die-
sen Unfällen als Spielzeug. 
 
Um Eltern, Erzieher und andere Aufsichtspersonen auf die Gefahr eines möglichen Ersti-
ckungstodes durch das Verschlucken von Nüssen aufmerksam zu machen, empfiehlt das 
BfR einen Verbraucherhinweis auf den Verpackungen zu prüfen.  
 
1   Gegenstand der Bewertung 
 
Fremdkörperaspiration bezeichnet das ungewollte Eindringen fester Gegenstände in die 
Atemwege („sich verschlucken“). Bei Kleinkindern kommt sie aufgrund deren generellen Ten-
denz, Gegenstände in den Mund zu nehmen, am häufigsten vor. Durch die möglicherweise 
irreversible Behinderung der Atemwege stellt die Fremdkörperaspiration ein erhebliches Ri-
siko für die Gesundheit bis hin zum Tod durch Ersticken dar. Bei Kleinkindern geht nach 
neueren Untersuchungen von Nüssen ein signifikant höheres Aspirationsrisiko als von Klein-
/Spielzeugteilen aus. Letztere unterliegen einer Kennzeichnungspflicht, mit der Eltern, Erzie-
herinnen und Erzieher und andere Aufsichtspersonen vor einer Gefährdung von Kleinkindern 
gewarnt werden; für Nüsse ist das bisher nicht der Fall. 
 
2   Ergebnis 
 
Das BfR empfiehlt zum Schutz von Kleinkindern einen Verbraucherhinweis zur Aspirations-
gefährdung auf Nussverpackungen, insbesondere bei Erdnüssen. Eine generelle Kenn-
zeichnungspflicht sollte geprüft werden. 
 
3   Begründung 
 
3.1   Risikobewertung 
 
Aspirationen von Fremdkörpern bei Kindern bedeuten ein hohes Risiko, welches mit schwe-
ren Gesundheitsschäden verbunden sein kann. Durch den speziellen Unfallcharakter des 
„ungewollten Verschluckens“, der meist mit dem Fachbegriff „Ingestion“ oder „Kindliche In-
gestion“ bezeichnet wird, existiert ein besonderes Risiko im Kindesalter.  
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3.2   Gefährdungspotenzial 
 
Nüsse, insbesondere Erdnüsse, können aufgrund ihrer geringen Größe und der öligen Ober-
fläche leicht in die Luftröhre und tiefere Bereiche der Luftwege gelangen. Wie andere 
Fremdkörper auch behindern sie dann die Atemfunktion möglicherweise irreversibel. Damit 
sind z.T. dauerhafte gesundheitliche Schädigungen bis hin zu Todesfällen durch Ersticken 
verbunden. In den deutschen Giftinformationszentren werden Fremdkörperaspirationen unter 
dem Begriff „Vergiftungen“ miterfasst, bei den Ärztlichen Mitteilungen bei Vergiftungen nach 
§ 16e Chemikaliengesetz [2] gibt es nur vereinzelte Hinweise, meist aus Giftinformations-
zentren. Da Aspirationsunfälle nicht systematisch erfasst werden, gibt es keine genauen 
Zahlen zum Unfallgeschehen. Die Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische 
Pneumonologie [3] sind für die Bundesrepublik als aussagekräftig zu bezeichnen und bilden 
das Erkrankungsrisiko für Kinder wie auch das Unfallverhältnis Nüsse zu anderen Kleintei-
len/Spielzeugteilen ausreichend ab. Im Zeitraum 2004 bis 2005 zeigten insgesamt 2277 
bronchoskopische Untersuchungen an 6 Kliniken in Deutschland, dass Nüsse mit insgesamt 
50 von 98 Fällen aspirierter Fremdkörper (davon 29 Erdnüsse) einen deutlich höheren Anteil 
an den Unfällen hatten als Kleinteile/Spielzeugteile (10 von 98 Fällen). Demnach besteht für 
Nüsse ein signifikant höheres Aspirationsrisiko als für Kleinteile. Literaturrecherchen [4, 5] 
bestätigen, dass das Aspirationsrisiko bei Nüssen insgesamt deutlich größer ist als bei Spiel-
zeugen oder Spielzeugteilen. 
 
4   Handlungsrahmen/Maßnahmen 
 
Eine Einstufung von Nüssen als nicht sichere Lebensmittel im Sinne des Art. 14 (2) der Ver-
ordnung (EG) 178/2002 [1] erscheint aufgrund des langjährigen und vielfachen Gebrauchs 
natürlich als nicht sinnvoll. Nach Ansicht des BfR könnte aber eine Information der Verbrau-
cher im Sinne des Art. 14 (3) b) einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung der Aspiration von 
Erdnüssen durch Kinder leisten. Ein Verbraucherhinweis wie z.B. „Achtung, Nüsse können in 
die Atemwege von Kindern unter 4 Jahren gelangen“ wird als ausreichend angesehen. Die 
BfR-Kommission „Bewertung von Vergiftungen“ hat sich im April 2009 ausführlich mit dem 
Sachverhalt befasst und unterstützt ausdrücklich das Anliegen, Nuss-/Erdnussverpackungen 
mit einem entsprechenden Hinweis zu kennzeichnen. Dies befürwortet auch die Bundesar-
beitsgemeinschaft BAG „Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“, mit der das BfR bei der Prävention 
von Vergiftungsunfällen intensiv zusammenarbeitet. In der Broschüre BfR-Verbraucherinfo 
‘Risiko Vergiftungsunfälle bei Kindern‘ wurden die speziellen Risiken in einem eigenen Kapi-
tel beschrieben [6]. 
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